
Schriftliche Anfrage  
der Abgeordneten Jörg Baumann, Richard Graupner, Florian Köhler AfD  
vom 27.10.2025

Scheinehen als Aufenthaltshilfe

In Nürnberg ermittelt die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft gegen eine or-
ganisierte Struktur von Scheinehen. Auslöser war ein Hinweis der Ausländerbehörde, 
wonach seit Mitte des Jahres vermehrt nigerianische Staatsangehörige Aufenthalts-
karten der EU beantragten, indem sie angeblich Ehen mit ungarischen Staatsbürgern 
eingingen. Die Ermittlungen zeigten jedoch, dass die Ehepaare in Nürnberg gar nicht 
zusammenlebten und keine eheliche Lebensgemeinschaft führten, wie gegenüber der 
Einwohnerbehörde vorgetäuscht wurde.

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1 Wie viele Verfahren wurden wegen § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG) in den letzten fünf Jahren in Bayern eingeleitet (bitte nach 
Jahren und Staatsangehörigkeit aufschlüsseln)?   3

1.2  Wie viele Straftäter wurden seitdem rechtskräftig verurteilt?   3

1.3  In welchen bayerischen Städten oder Landkreisen wurden in den letz-
ten fünf Jahren die meisten „Scheinehe-Fälle“ registriert?   4

2.  Welche Konsequenzen ergeben sich konkret für die Aufenthalts-
genehmigungen der in Nürnberg betroffenen nigerianischen oder an-
derer ausländischer Staatsangehöriger, wenn die Scheinehen nach-
gewiesen werden konnten?   4

3.  Welche Staatsangehörigkeiten hatten die Ehepartner von Scheinehe-
Betrugsfällen jeweils in den letzten fünf Jahren (bitte aufschlüsseln)?   4

4.1 Welche Kontrollmechanismen haben die Ausländerbehörden in Bay-
ern implementiert, um Scheinehen bei der Beantragung von Aufent-
haltstiteln frühzeitig zu erkennen?   4

4.2  Gibt es Kooperationen mit anderen EU-Staaten (z. B. Ungarn, Italien, 
Griechenland) zur Aufdeckung grenzüberschreitender Scheinehen 
und wie werden diese umgesetzt?   5

4.3  Welche Maßnahmen wurden seitens der Staatsregierung ergriffen, 
um die Organisation und Vermittlung von Scheinehen in Bayern zu 
verhindern?   5
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5.1 Welche Strafen wurden bisher gegen die Hintermänner oder Mittels-
männer von Scheinehen verhängt und in welcher Höhe lagen die 
Geld- oder Freiheitsstrafen in der Vergangenheit?   5

5.2  Gibt es Hinweise darauf, dass Scheinehen in Bayern mit weiteren il-
legalen Aktivitäten verbunden sind, etwa Menschenhandel, Sozial-
leistungsbetrug oder Schleusung?   5

6.  Wie viele Aufenthaltstitel wurden nachweislich wegen Scheinehen die 
letzten fünf Jahre wieder entzogen bzw. aberkannt?   5

7.  Gibt es Erkenntnisse darüber, welche sozialen Netzwerke oder Ver-
mittlungsplattformen zur Organisation von Scheinehen genutzt wer-
den?   5

  Anlage   6

Hinweise des Landtagsamts   13
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Antwort  
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration im Einverneh-
men mit dem Staatsministerium der Justiz  
vom 21.11.2025

Vorbemerkung:
Die Beantwortung der kriminalstatistischen Fragen erfolgt auf Basis der nach bundes-
einheitlichen Richtlinien geführten Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Diese enthält 
die der (Bayerischen) Polizei bekannt gewordenen Straftaten (sog. Hellfeld). Die Er-
fassung erfolgt zum Zeitpunkt der Abgabe an die Staatsanwaltschaft. Angaben sind 
jeweils zu vollständigen Berichtsjahren (Kalenderjahr) mit Abschluss qualitätssichernder 
Maßnahmen nach Ende eines Berichtsjahres möglich. 

1.1 Wie viele Verfahren wurden wegen § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG) in den letzten fünf Jahren in Bayern eingeleitet (bitte nach 
Jahren und Staatsangehörigkeit aufschlüsseln)?

Nachfolgende Tabelle stellt die jährlich bayernweit erfasste Zahl der Fälle des Er-
schleichens oder Gebrauchs eines Aufenthaltstitels (Visums) durch Scheinehe nach 
§ 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) aus der PKS dar:

Bayern gesamt 2020–2024

Jahr Schlüssel 
der Tat

Straftat Anzahl 
Fälle

2024 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) durch 
Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

22

2023 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) durch 
Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

20

2022 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) durch 
Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

26

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) durch 
Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

46

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) durch 
Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

62

Hinsichtlich der Staatsangehörigkeiten der Tatverdächtigen wird auf die Tabelle in der 
Anlage verwiesen.

1.2  Wie viele Straftäter wurden seitdem rechtskräftig verurteilt?

Die bayerische Strafverfolgungsstatistik trifft Aussagen zu den Zahlen der Abgeurteilten 
und Verurteilten. Sie trifft keine Aussagen zu den Hintergründen von Tat, Tätern oder 
Tatopfern bzw. zu den Modalitäten der Tat. Es wird auch keine Aussage darüber ge-
troffen, ob ein Verurteilter eine Tat in Zusammenhang mit einer Scheinehe begangen 
hat. Die Strafverfolgungsstatistik weist nur die Verurteiltenzahlen für den § 95 AufenthG 
insgesamt aus. Die einzelnen Absätze des § 95 AufenthG werden in der Statistik nicht 
aufgeschlüsselt. 

Weitere Statistiken, die über den gewünschten Sachverhalt Auskunft geben könnten, 
gibt es im Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz nicht.
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Mangels statistischer Daten können die Fragen in der zur Verfügung stehenden Zeit mit 
vertretbarem Aufwand nicht beantwortet werden. Die Fragen könnten nur beantwortet 
werden, wenn die Verfahrensakten händisch durchgesehen würden. Dies würde ganz 
erhebliche Arbeitskraft binden und eine – verfassungsrechtlich gebotene – effektive 
Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaft gefährden.

1.3  In welchen bayerischen Städten oder Landkreisen wurden in den 
letzten fünf Jahren die meisten „Scheinehe-Fälle“ registriert?

Am häufigsten wurden in den Jahren 2020 bis 2024 entsprechende PKS-Fälle in den 
Städten München, Nürnberg und Passau erfasst. Aufgrund der geringen Fallzahlen 
erscheint die Verteilung darüber hinaus nicht aussagekräftig.

2.  Welche Konsequenzen ergeben sich konkret für die Aufenthalts-
genehmigungen der in Nürnberg betroffenen nigerianischen oder 
anderer ausländischer Staatsangehöriger, wenn die Scheinehen 
nachgewiesen werden konnten?

Es handelt sich um laufende Verwaltungsverfahren, weshalb keine konkreten An-
gaben möglich sind. 

Abstrakt sind die Folgen bei den im Raum stehenden Verdachtsmomenten folgende: 
 – Verlustfeststellung�des�Freizügigkeitsrechts�nach�§�5�Abs.�4�Freizügigkeitsgesetz/

EU�(FreizügG/EU)
 – Feststellen des Nichtbestehens eines Freizügigkeitsrechts nach § 2 Abs. 4 

FreizügG/EU
 – Einzug erteilter Aufenthaltskarten
 – Ablehnung noch offener Anträge
 – Beendigung des Aufenthalts in Deutschland.

3.  Welche Staatsangehörigkeiten hatten die Ehepartner von Scheinehe-
Betrugsfällen jeweils in den letzten fünf Jahren (bitte aufschlüsseln)?

Die bundeseinheitlichen Richtlinien zur Führung der PKS sehen bei der Erfassung der 
Tatverdächtigen keine Differenzierung zwischen den Ehepartnern im Sinne der Frage-
stellung vor. Eine Beantwortung der Frage wäre insofern nur durch eine umfangreiche 
händische (Einzel-)Auswertung von Fallakten und Datenbeständen zu allen in der Ant-
wort auf die Fragen 1.1 und 1.3 dargestellten Fällen möglich. Auch unter besonderer 
Berücksichtigung des sich aus Art. 13 Abs. 2, 16a Abs. 1 und 2 Satz 1 Bayerische 
Verfassung (BV) ergebenden parlamentarischen Fragerechts der Abgeordneten des 
Landtags kann dies wegen des hohen Aufwandes nicht erfolgen. 

Zu den Nationalitäten aller erfassten Tatverdächtigen, die unter dem o. g. Delikts-
schlüssel erfasst wurden, wird auf die Anlage verwiesen.

4.1 Welche Kontrollmechanismen haben die Ausländerbehörden in Bay-
ern implementiert, um Scheinehen bei der Beantragung von Aufent-
haltstiteln frühzeitig zu erkennen?
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4.2  Gibt es Kooperationen mit anderen EU-Staaten (z. B. Ungarn, Italien, 
Griechenland) zur Aufdeckung grenzüberschreitender Scheinehen 
und wie werden diese umgesetzt?

4.3  Welche Maßnahmen wurden seitens der Staatsregierung ergriffen, 
um die Organisation und Vermittlung von Scheinehen in Bayern zu 
verhindern?

Die Fragen 4.1 bis 4.3 werden wegen ihres Sachzusammenhanges gemeinsam be-
antwortet.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der bayerischen Ausländerbehörden sind sensi-
bilisiert und erfahren und haben ein geschärftes Bewusstsein dafür, verdächtige Fall-
gestaltungen zu erkennen. 

Spezifische Kooperationen mit anderen EU-Staaten bestehen in diesem Bereich nicht.

5.1 Welche Strafen wurden bisher gegen die Hintermänner oder Mittels-
männer von Scheinehen verhängt und in welcher Höhe lagen die 
Geld- oder Freiheitsstrafen in der Vergangenheit?

Auf die Antwort zu Frage 1.2 wird verwiesen.

5.2  Gibt es Hinweise darauf, dass Scheinehen in Bayern mit weiteren 
illegalen Aktivitäten verbunden sind, etwa Menschenhandel, Sozial-
leistungsbetrug oder Schleusung?

Hierzu liegen der Staatsregierung keine Erkenntnisse vor.

6.  Wie viele Aufenthaltstitel wurden nachweislich wegen Scheinehen 
die letzten fünf Jahre wieder entzogen bzw. aberkannt?

Die Staatsregierung führt keine Statistik, weshalb Aufenthaltstitel zurückgenommen 
wurden. Die Beantwortung würde eine händische Durchsicht der Verfahrensakten 
durch die bayerischen Ausländerbehörden erfordern. Dies wäre jedoch auch unter 
Berücksichtigung der hohen Bedeutung des sich aus Art. 13 Abs. 2, Art. 16a Abs. 1 
und 2 Satz 1 BV ergebenden parlamentarischen Fragerechts nur mit einem unver-
hältnismäßigen Verwaltungsaufwand möglich.

7.  Gibt es Erkenntnisse darüber, welche sozialen Netzwerke oder Ver-
mittlungsplattformen zur Organisation von Scheinehen genutzt wer-
den?

Hierzu liegen der Staatsregierung keine Erkenntnisse vor.
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Anlage

Auswertung der Nationalitäten von Tatverdächtigen in Fällen des Erschleichens oder Gebrauchs eines Aufenthaltstitels (Visum) durch Scheinehe § 95 Abs. 2 
Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

Staatsangehörigkeit Tatverdächtige (TV) 
Bayern gesamt 2020-2024

Jahr Schlüssel 
der Tat

Straftat TV  
insgesamt

TV  
Nicht-deutsch

Staatsangehörigkeit TV  
pro Staat

2024 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

40 28 Deutschland 12

2024 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

40 28 Vietnam 7

2024 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

40 28 Türkei 6

2024 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

40 28 Afghanistan 2

2024 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

40 28 Ukraine 2

2024 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

40 28 Ägypten 1

2024 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

40 28 Bosnien und Herze-
gowina

1

2024 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

40 28 Bulgarien 1

2024 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

40 28 Pakistan 1

2024 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

40 28 Philippinen 1

2024 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

40 28 Polen 1

2024 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

40 28 Rumänien 1

2024 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

40 28 Russische Föderation 1

2024 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

40 28 Serbien 1
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Staatsangehörigkeit Tatverdächtige (TV) 
Bayern gesamt 2020-2024

Jahr Schlüssel 
der Tat

Straftat TV  
insgesamt

TV  
Nicht-deutsch

Staatsangehörigkeit TV  
pro Staat

2024 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

40 28 Spanien 1

2024 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

40 28 Tunesien 1

2023 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

29 24 Deutschland 5

2023 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

29 24 Türkei 5

2023 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

29 24 Vietnam 4

2023 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

29 24 Serbien 3

2023 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

29 24 Kroatien 2

2023 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

29 24 Marokko 2

2023 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

29 24 Afghanistan 1

2023 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

29 24 Bosnien und Herze-
gowina

1

2023 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

29 24 Georgien 1

2023 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

29 24 Irak 1

2023 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

29 24 Peru 1

2023 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

29 24 Rumänien 1

2023 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

29 24 Syrien, Arabi- 
sche Republik

1

2023 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

29 24 Tunesien 1
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Staatsangehörigkeit Tatverdächtige (TV) 
Bayern gesamt 2020-2024

Jahr Schlüssel 
der Tat

Straftat TV  
insgesamt

TV  
Nicht-deutsch

Staatsangehörigkeit TV  
pro Staat

2022 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

44 36 Deutschland 8

2022 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

44 36 Kosovo 6

2022 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

44 36 Türkei 6

2022 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

44 36 Vietnam 6

2022 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

44 36 Indien 2

2022 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

44 36 Kroatien 2

2022 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

44 36 Marokko 2

2022 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

44 36 Rumänien 2

2022 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

44 36 Serbien 2

2022 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

44 36 Ukraine 2

2022 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

44 36 Afghanistan 1

2022 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

44 36 Guinea 1

2022 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

44 36 Jordanien 1

2022 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

44 36 Philippinen 1

2022 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

44 36 Russische Föderation 1

2022 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

44 36 ungeklärt 1
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Staatsangehörigkeit Tatverdächtige (TV) 
Bayern gesamt 2020-2024

Jahr Schlüssel 
der Tat

Straftat TV  
insgesamt

TV  
Nicht-deutsch

Staatsangehörigkeit TV  
pro Staat

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Deutschland 20

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Türkei 7

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Vietnam 6

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Algerien 5

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Indien 5

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Kosovo 4

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Rumänien 4

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Serbien 3

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Bulgarien 2

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Griechenland 2

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Ukraine 2

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Ägypten 1

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Albanien 1

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Brasilien 1

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 China 1

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Georgien 1
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Staatsangehörigkeit Tatverdächtige (TV) 
Bayern gesamt 2020-2024

Jahr Schlüssel 
der Tat

Straftat TV  
insgesamt

TV  
Nicht-deutsch

Staatsangehörigkeit TV  
pro Staat

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Kasachstan 1

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Kolumbien 1

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Libanon 1

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Marokko 1

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Nepal 1

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Nigeria 1

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Nordmazedonien 1

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Österreich 1

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Pakistan 1

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Russische Föderation 1

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Spanien 1

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Tunesien 1

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Ungarn 1

2021 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

79 59 Usbekistan 1

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Deutschland 20

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Türkei 7
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Staatsangehörigkeit Tatverdächtige (TV) 
Bayern gesamt 2020-2024

Jahr Schlüssel 
der Tat

Straftat TV  
insgesamt

TV  
Nicht-deutsch

Staatsangehörigkeit TV  
pro Staat

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Bosnien und Herze-
gowina

6

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Ägypten 5

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Kosovo 5

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Nepal 5

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Russische Föderation 5

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Vietnam 5

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Kroatien 4

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Pakistan 4

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Bulgarien 3

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Serbien 3

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Afghanistan 2

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Indien 2

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Kamerun 2

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Nigeria 2

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Österreich 2

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Rumänien 2
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Staatsangehörigkeit Tatverdächtige (TV) 
Bayern gesamt 2020-2024

Jahr Schlüssel 
der Tat

Straftat TV  
insgesamt

TV  
Nicht-deutsch

Staatsangehörigkeit TV  
pro Staat

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Slowakei 2

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Algerien 1

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Aserbaidschan 1

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Brasilien 1

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 China 1

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Frankreich 1

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Georgien 1

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Griechenland 1

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Iran, Islamische Re-
publik

1

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Jordanien 1

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Kasachstan 1

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Marokko 1

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Ukraine 1

2020 725311 Erschleichen oder Gebrauch eines Aufenthaltstitels (Visum) 
durch Scheinehe § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

99 79 Ungarn 1
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente�
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen�
zur Verfügung.
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